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 §1 Allgemeines/Geltungsbereich 
1.1 Die Bisping & Bisping GmbH & Co. 
KG (im folgenden „bisping & bisping“) 
ist ein führender Anbieter von Tele-
kommunikations- („TK“), Internet-, 
Webdevelopment-, Werbe- und Print-
diensten.  
1.2 bisping & bisping erbringt die 
Dienstleistungen im Sinne der Ziff. 1.1 
gemäß den jeweiligen Produkt-/ Leis-
tungsbeschreibungen bzw. aufgrund 
von individuellen Angeboten aus-
schließlich auf Grundlage der nachfol-
genden, jeweils aktuellen Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen (nachfol-
gend „AGB“). Ergänzend gelten die 
Bedingungen der bisping & bisping-
Datenschutzerklärung sowie, soweit 
vorhanden, produktspezifische oder 
individuelle Vereinbarungen. bisping 
& bisping behält sich Änderungen der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
vor, soweit diese gesetzlich möglich 
und für den Kunden zumutbar sind. 
Individuelle Vereinbarungen zwi-
schen bisping & bisping und seinen 
Kunden gehen - soweit sie in einem 
Widerspruch zu den Bestimmungen 
dieser AGB stehen - diesen AGB vor. 
1.3 Die Geschäfts- und Einkaufsbedin-
gungen des Kunden sind ausdrück-
lich ausgeschlossen. 

§2 Vertragsschluss 
2.1 Alle Angebote von bisping & 
bisping sowie die hierzu gehörenden 
Unterlagen sind unverbindlich und 
freibleibend. Ein Vertrag kommt 
durch schriftlichen Auftrag des Kun-
den unter Verwendung des hierfür 
vorgesehenen Auftragsformulars 
oder per E-Mail und der anschließen-
den Auftragsbestätigung (schriftlich 
oder per E-Mail) durch bisping & 
bisping oder durch die Freischaltung 
des Dienstes durch bisping & bisping 
zustande. Eine Auftragsannahme der 
bisping & bisping durch Stillschwei-
gen ist ausgeschlossen. Die bisping & 
bisping ist nicht verpflichtet, den Auf-
trag des Kunden anzunehmen. 
2.2 Die Erbringung der Leistung durch 
bisping & bisping setzt voraus, dass 

der Kunde die für diese Leistung er-
forderlichen Informationen vollstän-
dig mitgeteilt hat. 
2.3 Termine und Fristen von Leistun-
gen sind nur verbindlich, wenn 
bisping & bisping diese in Schrift- 
oder Textform/E-Mail bestätigt hat. 

§3 Kündigung/Laufzeit 
3.1 Der Vertrag wird im Bereich TK- 
und Internet, bzw. Webdienste auf 
unbestimmte Zeit geschlossen, so-
weit nicht abweichend vereinbart. 
Eine Mindestlaufzeit kann im Vertrag 
individuell vereinbart werden, Ver-
tragsbeginn ist in der Regel der Zeit-
punkt, ab dem der Kunde die Leistun-
gen von bisping & bisping in An-
spruch nehmen kann. 
3.2 Der Vertrag kann von beiden Par-
teien (im Fall einer Mindestlaufzeit 
erstmals nach Ablauf der Mindest-
laufzeit) mit einer Frist von einem Mo-
nat zum Quartalsende gekündigt wer-
den, sofern im Vertrag nicht aus-
drücklich eine andere Kündigungs-
frist bzw. eine besondere Vertrags-
laufzeit vereinbart worden ist. Zur 
Kündigung bedarf es der Schriftform. 
Eine Kündigungserklärung kann auf 
einzelne Leistungen beschränkt wer-
den, soweit diese auch einzeln beauf-
tragt wurden. 
3.3 Das Vertragsverhältnis kann von 
beiden Parteien aus wichtigem Grund 
und ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist gekündigt werden. Als 
wichtiger Grund gilt insbesondere 
a) die Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens über das Vermögen der jeweils 
anderen Partei oder gegebenenfalls 
eines persönlich haftenden Gesell-
schafters bzw. das Stellen eines An-
trags auf Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens sowie die Ablehnung eines 
solchen Antrags mangels Masse; 
b) der Verstoß gegen wesentliche 
Bestimmungen oder Bedingungen 
dieses Vertrages durch die jeweils an-
dere Partei; 
c) wenn der Kunde sich mehr als 2 
Wochen im Zahlungsverzug mit ei-
nem nicht unerheblichen Teil des Ent-

geltes oder mit mindestens zwei Mo-
natsentgelten befindet, soweit eine 
etwaige Sicherheit aufgebraucht ist. 
Der Kunde ist zum Ersatz des Scha-
dens verpflichtet, der bisping & 
bisping durch eine unberechtigte au-
ßerordentliche Kündigung entsteht. 

§4 Leistungen der bisping & bisping 
4.1 Der von bisping & bisping zu er-
bringende Leistungsumfang, ergibt 
sich aus dem Angebot, der Leistungs-
beschreibung und dem Auftragsfor-
mular, bzw. Auftragsschreiben des 
Kunden sowie etwaigen weiteren 
schriftlichen Vereinbarungen der Ver-
tragsparteien.  
4.2 bisping & bisping erbringt ihre 
Dienstleistungen im Rahmen der 
technischen und betrieblichen Mög-
lichkeiten.  
4.3 Für den Bereich TK- und Internet, 
bzw. Webdienste wird der Kunde da-
rauf hingewiesen, dass Beeinträchti-
gungen der Netzverfügbarkeit, bzw. 
Kapazität entstehen können, die au-
ßerhalb des Einflussbereichs von 
bisping & bisping liegen. Dies kann 
z.B. durch Handlungen Dritter, die zu 
bisping & bisping nicht in einem Auf-
tragsverhältnis stehen, geschehen 
sowie durch nicht von bisping & 
bisping beeinflussbare technische Be-
dingungen des Leitungsnetzes/Inter-
nets oder höhere Gewalt. bisping & 
bisping ist berechtigt, den Netzwerk-/ 
bzw. Internet-Zugang sowie den Zu-
gang zu den sonstigen Leistungen zu 
beschränken, sofern die Aufrechter-
haltung der Netzintegrität, die Sicher-
heit des Netzbetriebes, insbesondere 
die Verhinderung schwerwiegender 
Störungen des Netzes, der Software 
oder gespeicherter Daten, das Inei-
nandergreifen der Netzdienste oder 
der Datenschutz dies erfordern. 
Wenn derartige Umstände die Ver-
fügbarkeit des Netzes beeinträchti-
gen, hat dies keine negative Einwir-
kung auf die Vertragsmäßigkeit der 
von bisping & bisping erbrachten 
Leistung. bisping & bisping darf den 
Zugriff auf Webseiten des Kunden 
oder Dritter, Internet-Newsgroups, 
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Mail, Filesharing, IRC-Kanäle oder 
sonstigen Diensten abschalten, wenn 
deren Inhalte gegen geltendes deut-
sches Recht, gesetzliche oder behörd-
liche Verbote oder die guten Sitten 
verstoßen. Ein Schadensersatzan-
spruch entsteht dem Kunden daraus 
nicht. 
4.4 Kommt durch die Leistungen von 
bisping & bisping ein Vertrag mit Drit-
ten zustande, oder wird durch die 
Leistungen von bisping & bisping sei-
tens des Kunden eine Leistung Dritter 
in Anspruch genommen, so ist 
bisping & bisping von allen Forderun-
gen, die sich aus der Nichterbringung 
der Leistungen durch Dritte ergeben, 
befreit. bisping & bisping darf sich 
Dritter als Erfüllungsgehilfen bei der 
Erfüllung ihrer Leistungsverpflichtun-
gen bedienen. Die vertraglichen 
Pflichten von bisping & bisping blei-
ben hiervon unberührt.  
4.5 bisping & bisping ist berechtigt, 
die den Leistungen zugrundeliegen-
den technischen Plattformen zu än-
dern oder sich alternativer Erfüllungs-
gehilfen zu bedienen, sofern sich die 
Leistung für den Kunden nicht ver-
schlechtert und diesem keine zusätz-
lichen Belastungen über das zumut-
bare Maß hinaus entstehen. 
4.6 bisping & bisping behält sich das 
Eigentum an allen, von bisping & 
bisping erstellten Produkten bis zur 
vollständigen Zahlung vor.  
4.7 Der Kunde ist zur Weiterveräuße-
rung der Vorbehaltsware im gewöhn-
lichen Geschäftsverkehr berechtigt, 
sofern er sich nicht in Zahlungsverzug 
befindet. Die Forderungen aus der 
Weiterveräußerung der Vorbehalts-
ware tritt der Kunde schon jetzt an 
bisping & bisping in Höhe des verein-
barten Faktura-Endbetrages (inkl. 
Mehrwertsteuer) ab. Diese Abtretung 
gilt unabhängig davon, ob das Pro-
dukt ohne oder nach Verarbeitung 
weiterverkauft worden ist. Der Kunde 
bleibt zur Einziehung der Forderung 
auch nach der Abtretung ermächtigt. 
Die Befugnis von bisping & bisping 
die Forderung selbst einzuziehen, 

bleibt davon unberührt – bisping & 
bisping wird jedoch die Forderung 
nicht einziehen, solange der Kunde 
seinen Zahlungsverpflichtungen aus 
den vereinnahmten Erlösen nach-
kommt, nicht in Zahlungsverzug ist 
und insbesondere kein Antrag auf Er-
öffnung eines Insolvenzverfahrens 
gestellt ist oder Zahlungseinstellung 
vorliegt. 
4.8 Die Be- und Verarbeitung oder 
Umbildung des Produktes durch den 
Kunden erfolgt stets namens und im 
Auftrag für bisping & bisping. In die-
sem Fall setzt sich das Anwartschafts-
recht des Kunden am Produkt an der 
umgebildeten Sache fort. Sofern das 
Produkt mit anderen, bisping & 
bisping nicht gehörenden Gegenstän-
den verarbeitet wird, erwirbt bisping 
& bisping das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des objek-
tiven Wertes des Produktes zu den 
anderen bearbeiteten Gegenständen 
zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe 
gilt für den Fall der Vermischung. So-
fern die Vermischung in der Weise er-
folgt, dass die Sache des Kunden als 
Hauptsache anzusehen ist, gilt als 
vereinbart, dass der Kunde an bisping 
& bisping anteilmäßig Miteigentum 
überträgt und das so entstandene Al-
leineigentum oder Miteigentum für 
bisping & bisping verwahrt.  

§5 Sicherheitsleistung 
5.1 bisping & bisping ist berechtigt, 
vor Leistungserbringung eine Sicher-
heitsleistung vom Kunden zu fordern.  
5.2 Nach Beginn der Leistungserbrin-
gung ist bisping & bisping berechtigt, 
eine angemessene Sicherheitsleis-
tung vom Kunden zu fordern, wenn 
nach Vertragsbeginn Umstände be-
kannt werden, die zu begründeten 
Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit 
oder der Kreditwürdigkeit des Kun-
den berechtigen. Wird die Sicher-
heitsleistung nicht binnen zwei Wo-
chen nach Aufforderung durch den 
Kunden gestellt, so ist bisping & 
bisping berechtigt, die Erbringung ih-
rer Leistungen einzustellen. 

§6 Zahlungsbedingungen 
6.1 Allgemeine Zahlungsbedingun-
gen 
6.1.1 Die vom Kunden an bisping & 
bisping zu zahlende Entgelte ergeben 
sich aus dem Angebot bzw. aus der je-
weils gültigen Preisliste. Sie sind mit 
Zugang der Rechnung ohne Abzug 
fällig und zahlbar innerhalb von 7 Ta-
gen ab Rechnungszugang. Alle Preise 
verstehen sich zuzüglich der jeweils 
gültigen gesetzlichen Mehrwert-
steuer. 
6.1.2 Die Inanspruchnahme bestimm-
ter Leistungen ist an das Einverständ-
nis des Kunden zum Lastschriftver-
fahren gebunden. Der Kunde erteilt 
daher sein widerrufliches Einver-
ständnis zum Lastschrifteinzug der 
Rechnungsbeträge. Der Lastschrif-
teinzug erfolgt nicht vor Ablauf von 
zwei Tagen nach Versand der Rech-
nung. Wird eine Lastbuchung aus 
vom Kunden zu vertretenden Grün-
den rückbelastet, so ist der Kunde 
verpflichtet, der bisping & bisping die 
hieraus entstehenden Kosten zu er-
setzen. Für diese Kosten kann bisping 
& bisping eine angemessene Pau-
schale verlangen. Der Kunde ist je-
doch berechtigt, bisping & bisping 
das Fehlen eines oder einen wesent-
lich geringeren Schaden nachzuwei-
sen. 
6.2 Besondere Zahlungsbedingungen 
für TK - Leistungen 
6.2.1 Grundentgelte werden generell 
im ersten Vertragsmonat anteilig be-
rechnet (Anzahl Betriebstage im Mo-
nat / 30 Kalendertage). Das Grundent-
gelt entsteht ab dem Tag, an dem der 
Dienst dem Kunden funktionstüchtig 
übergeben wurde (z.B. Bereitstellung 
der Zugangsdaten). 
6.2.2 bisping & bisping stellt dem Kun-
den die Pauschale/die Grundentgelte 
für die erbrachten Leistungen zu Be-
ginn des Abrechnungsmonats in 
Rechnung, im nächsten Monat wird 
der tatsächlich angefallene Betrag be-
rechnet. 
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6.2.3 Bei variablen Entgelten ist 
bisping & bisping berechtigt, eine Ab-
schlagszahlung in der zu erwarten-
den Höhe abzurechnen. 
6.2.4 Einwendungen gegen die Rech-
nungen sind gegenüber bisping & 
bisping vom Kunden schriftlich zu er-
heben. Die Rechnungen von bisping & 
bisping gelten als vom Kunden dann 
genehmigt, wenn ihnen nicht binnen 
8 Wochen (§ 45i TKG) nach Rech-
nungszugang widersprochen wird. 
Zur Fristwahrung genügt die rechtzei-
tige Absendung des Widerspruchs an 
folgende Adresse: Bisping & Bisping 
GmbH & Co. KG., Oskar-Sembach-
Ring 10, 91207 Lauf a. d. Pegnitz. 
6.2.5 Im Übrigen gilt  6.1 entspre-
chend. 

§7 Verzug 
7.1 bisping & bisping ist berechtigt, 
eine Mahn-Kostenpauschale in Höhe 
von 5,00 EUR für die erste Mahnung 
und 10,00 EUR für die zweite Mah-
nung sowie jährliche Verzugszinsen in 
Höhe von 8%-Punkten für Geschäfts-
kunden über dem Basiszinssatz der 
Europäischen Zentralbank nach §§ 
247, 288 BGB ab Verzugseintritt in 
Rechnung zu stellen. Beiden Parteien 
steht der Nachweis eines höheren 
bzw. niedrigeren Schadens offen. Die 
Geltendmachung weiterer Ansprüche 
wegen Zahlungsverzugs behält sich 
bisping & bisping ausdrücklich vor. 
7.2 Bei wiederholt eingetretenem Ver-
zug des Kunden oder wenn durch an-
derweitige Umstände, insbesondere 
bei drohender Insolvenz, die nicht 
fristgerechte Zahlung des Kunden zu 
befürchten ist, ist bisping & bisping 
berechtigt, die Rechnungslegung auf 
Vorkasse umzustellen. 
7.3 Kann bisping & bisping die Ver-
tragsleistung infolge von Arbeits-
kampf, höherer Gewalt oder anderer 
für bisping & bisping unabwendbarer 
Umstände nicht erbringen, wird 
bisping & bisping für den Zeitraum 
der Fortdauer des Leistungshinder-
nisses von ihrer Verpflichtung zur Er-
bringung der Vertragsleistung frei. 
bisping & bisping wird den Kunden 

benachrichtigen, sobald das Leis-
tungshindernis beseitigt ist. 
7.4 Gerät bisping & bisping oder de-
ren Erfüllungsgehilfen mit der ge-
schuldeten Leistung in Verzug, so haf-
tet sie nach Maßgabe der Regelung 
von Ziffer 13. Der Kunde ist nur dann 
zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, 
wenn bisping & bisping innerhalb ei-
ner vom Kunden gesetzten angemes-
senen Nachfrist, die mindestens 2 
Wochen betragen muss, die entspre-
chende Leistung nicht erbringt. Unbe-
schadet der Regelung in Ziffer 8 gilt 
gleiches, falls der Kunde Schadener-
satz wegen Nichtleistung verlangt. 
7.5 Kommt der Kunde bei TK - Leistun-
gen mit der Zahlung von Entgelten in 
Höhe von mindestens EUR 75,00 in 
Verzug, so ist bisping & bisping nach 
fruchtlosem Ablauf einer von ihr ge-
setzten zweiwöchigen Nachfrist mit 
Abschaltungs- bzw. Sperrungsandro-
hung unter Hinweis auf die Möglich-
keit des Kunden zum Rechtsschutz 
vor den Gerichten berechtigt, die Leis-
tung zu sperren und/oder vom Ver-
trag zurückzutreten oder Schadenser-
satz wegen Nichtleistung zu verlan-
gen. Eine Abschaltung/Sperrung be-
freit den Kunden nicht von seiner ver-
tragsmäßigen Entgeltpflicht. bisping 
& bisping erhebt eine Bearbeitungs-
pauschale in Höhe von 75,00 EUR für 
die Wiederinbetriebnahme nach einer 
berechtigten Abschaltung/Sperre. 

§8 Aussetzen der vertraglichen 
Leistungen/Sperrung bei TK - Leis-
tungen 
8.1 Unberührt von Ziff. 7.5 darf 
bisping & bisping die vertraglichen 
Leistungen ohne Ankündigung und 
ohne Einhaltung einer Wartefrist aus-
setzen, wenn 
a) der Kunde Veranlassung zu einer 
fristlosen Kündigung des Vertrags-
verhältnisses gegeben hat, 
b) eine Gefährdung der Einrichtungen 
von bisping & bisping, deren Ver-
tragspartner im Zusammenhang mit 
der vertraglichen Leistung oder der 
öffentlichen Sicherheit droht, 

c) der Kunde bei der Nutzung der 
Leistungen von bisping & bisping ge-
gen Strafvorschriften verstößt (siehe 
auch §9.1) oder diesbezüglich drin-
gender Tatverdacht besteht, 
d) das Entgeltaufkommen des Kun-
den in sehr hohem Maße ansteigt und 
Tatsachen die Annahme rechtferti-
gen, dass der Kunde bei einer späte-
ren Aussetzung der Leistungen Ent-
gelte für die in der Zwischenzeit er-
brachten Leistungen nicht, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig entrich-
tet und geleistete Sicherheiten ver-
braucht sind und die Aussetzung der 
Leistungen nicht unverhältnismäßig 
ist oder 
e) der Kunde über seine Kreditwür-
digkeit, Adresse oder Bankverbin-
dung - soweit das Lastschriftverfah-
ren vereinbart wurde - schuldhaft fal-
sche Angaben gemacht hat. 
8.2 Ist streitig, ob der Inhalt der vom 
Kunden genutzten Dienste gegen gel-
tendes Recht verstößt, ist bisping & 
bisping berechtigt, diese bis zur ge-
richtlichen Feststellung der Rechts-
lage unter Fortdauer der Zahlungs-
pflicht des Kunden zu sperren. Im Fall 
des Verdachts eines Verstoßes ist 
bisping & bisping zur Sperrung nach 
fruchtloser Abmahnung mit einer 
Frist von mindestens 24 Stunden be-
rechtigt. 

§9 Pflichten des Kunden (Kardinals-
pflichten) 
9.1 Der Kunde wird die Leistungen der 
bisping & bisping nicht in missbräuch-
licher Weise oder zur Vornahme 
rechtswidriger Handlungen nutzen. 
Der Kunde ist verpflichtet, die Schutz-
rechte von bisping & bisping sowie 
die Schutzrechte Dritter (insbeson-
dere Urheberrechte) zu beachten. 
Der Kunde wird bisping & bisping von 
allen Ansprüchen Dritter freistellen, 
die aus der Verletzung dieser Ver-
pflichtung resultieren. Zugewiesene 
Rufnummern dürfen nur im Rahmen 
ihrer Zuteilung genutzt werden. Die 
Grundsätze der Datensicherheit sind 
einzuhalten. 
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9.2 Der Kunde wird bisping & bisping 
unverzüglich jede Änderung seiner 
Anschrift, seiner Bankverbindung, sei-
ner Firma, seines Geschäftssitzes, sei-
ner finanziellen Verhältnisse (z.B. Zah-
lungsunfähigkeit, Eröffnung Insol-
venz) seiner Rechnungsanschrift, so-
wie seiner Rechtsform schriftlich an-
zeigen. 
9.3 Der Kunde stellt bisping & bisping 
alle zur Bereitstellung und zum Be-
trieb der vertraglichen Leistungen er-
forderlichen Informationen auf ent-
sprechende Anfrage unverzüglich zur 
Verfügung. Informationen, von de-
nen der Kunde erkennt oder erken-
nen muss, dass sie für die Erbringung 
der Leistungen von Bedeutung sind, 
wird er bisping & bisping gegebenen-
falls auch ohne Aufforderung über-
mitteln. Der Kunde gewährleistet 
selbst die Sicherung der an bisping & 
bisping übermittelten Daten. 
9.4 Der Kunde ist verpflichtet, sein 
persönliches Kennwort, sofern vor-
handen, geheim zu halten. Es muss 
unverzüglich geändert werden, wenn 
vermutet werden muss, dass unbe-
rechtigte Dritte davon Kenntnis er-
langt haben. Die Änderung erfolgt 
schriftlich unter Angabe des alten und 
des neuen gewünschten Kennwortes. 
9.5 Der Kunde trägt dafür Sorge, dass 
an den seitens bisping & bisping be-
reitgestellten technischen Anlagen 
nur Telekommunikationsgeräte be-
trieben werden, die den gültigen 
elektronischen und telekommunikati-
ons-technischen Normen und Zulas-
sungsvorschriften, insbesondere CE, 
IEEE und ITU, entsprechen. 
9.6 Störungen aller von Kunden ge-
nutzten Leistungen sowie Umstände, 
die die Funktionalität der Leistungen 
von bisping & bisping beeinträchtigen 
können, wird er bisping & bisping un-
verzüglich mitteilen. 
9.7 Der Kunde verpflichtet sich, keine 
Geräte, Einrichtungen, Software oder 
Daten zu benutzen oder Eingriffe vor-
zunehmen, die zu Veränderungen an 
der physikalischen oder logischen 
Struktur des Netzes von bisping & 

bisping oder der Netze ihrer Vorliefe-
ranten führen können. Eingriffe in das 
Netz von bisping & bisping oder der 
Netze ihrer Vertragspartner sind zu 
unterlassen. 
9.8 Geschäftskunden, die Telekom-
munikationsdienstleistungen an End-
kunden weiterreichen, haben durch 
geeignete und angemessene Mittel 
sicherzustellen, dass ihre Endkunden 
die in § 9 aufgezeigten Pflichten ein-
halten (z.B. durch Sperrung von 
Diensten oder fristlose Kündigung bei 
fortgesetztem Verstoß gegen Miss-
brauchsverbote) und bisping & 
bisping unverzüglich über Pflichtver-
letzungen ihrer Endkunden zu unter-
richten. 

§10 Datenschutz und Fernmeldege-
heimnis 
10.1 bisping & bisping ist gegenüber 
den Kunden grundsätzlich als Auf-
tragsdatenverarbeiterin nach § 11 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) tä-
tig. Entsprechend erhebt, verarbeitet 
und nutzt bisping & bisping perso-
nenbezogene Daten vornehmlich zur 
Erbringung von Dienstleistungen im 
Interesse der Kunden. 
10.2 bisping & bisping erhebt, verar-
beitet und nutzt Verbindungsdaten 
zur Berechnung der Verbindungsent-
gelte und Bestandsdaten zur Abwick-
lung des mit dem Kunden bestehen-
den Vertragsverhältnisses und leitet 
diese gegebenenfalls an von ihr be-
auftragte Dritte weiter. 
10.3 bisping & bisping verpflichtet 
sich, die gesetzlichen Bestimmungen 
zum Datenschutz, insbesondere des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), 
des Telekom-munikationsgesetzes 
(TKG) und des Telemediengesetzes 
(TMG) zu beachten und das Fernmel-
degeheimnis zu wahren.  
10.4 Personenbezogene Daten der 
Kunden werden nur erhoben, verar-
beitet, genutzt oder an Dritte über-
mittelt, sofern der Betroffene einge-
willigt hat oder das BDSG, TKG und 
TMG bzw. eine andere Rechtsvor-
schrift es anordnet oder erlaubt. Für 
das Besuchen der Webseite von 

bisping & bisping gelten deren Daten-
schutzbestimmungen, für den Um-
gang mit Kundendaten gilt für Auf-
traggeber insbesondere auch die 
bisping & bisping-Datenschutzerklä-
rung. 
 
§11 Leistungsstörungen bei TK-
Leistungen 
11.1 Dem Kunden ist bekannt, dass 
die Leistungen von bisping & bisping 
nur nach Maßgabe der Bereitstellung 
und Verfügbarkeit von Übertragungs-
wegen und Vermittlungswegen durch 
den Teilnehmernetzbetreiber 
und/oder der von Dritten zur Verfü-
gung gestellten Übertragungswege 
und Vermittlungssysteme erbracht 
werden können. bisping & bisping 
übernimmt daher keine Gewährleis-
tung für die ständige Verfügbarkeit 
solcher Telekommunikationsnetze 
und Übertragungswege und damit 
für die jederzeitige Erbringung ihrer 
Leistung. bisping & bisping tritt je-
doch die ihre insoweit zustehenden 
Gewährleistungsansprüche gegen 
Dritte an den Kunden ab, der diese 
Abtretung annimmt. 
11.2 bisping & bisping gewährleistet 
die Erbringung ihrer Leistungen nach 
dem anerkannten und üblichen Stand 
der Technik und unter Einhaltung al-
ler anwendbaren Sicherheitsvor-
schriften für den ordnungsgemäßen 
Betrieb.  
11.3 bisping & bisping übernimmt 
keine Gewähr für Störungen von Leis-
tungen der bisping & bisping, die auf 
Eingriffe des Kunden oder Dritter in 
die Anlagen der bisping & bisping 
oder die fehlerhafte, unsachgemäße 
oder nachlässige Installation, Bedie-
nung oder Behandlung, der für die In-
anspruchnahme von Leistungen der 
bisping & bisping erforderlichen Ge-
räte oder Systeme durch Kunden oder 
Dritte zurückzuführen sind, sofern sie 
nicht auf einem Verschulden von 
bisping & bisping beruhen. 
11.4 Nach Zugang der Störungsmel-
dung ist bisping & bisping zur unver-
züglichen Störungsbeseitigung im 
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Rahmen der technischen und betrieb-
lichen Möglichkeiten verpflichtet. 
11.5 Der Kunde wird in zumutbarem 
Umfang bisping & bisping oder ihren 
Erfüllungsgehilfen bei der Feststel-
lung der Störungsursachen sowie bei 
deren Beseitigung unterstützen und 
sie insbesondere sämtliche Repara-
tur-, Änderungs- oder notwendigen 
Instandhaltungsarbeiten ausführen 
lassen. 
11.6 Hat der Kunde die Störung des 
Netzbetriebs zu vertreten oder liegt 
eine vom Kunden gemeldete Störung 
nicht vor, hat bisping & bisping das 
Recht, dem Kunden die entstandenen 
Kosten für Fehlersuche oder Stö-
rungsbeseitigung in Rechnung zu 
stellen. 
11.7 Weitergehende Ansprüche des 
Kunden wegen Leistungsstörungen 
sind auf den sich aus Ziffer 13 erge-
benden Haftungsumfang beschränkt. 

§12 Aufrechnungs- und Zurückbe-
haltungsrecht 
Zur Aufrechnung ist der Kunde nur 
berechtigt, wenn sein Gegenan-
spruch anerkannt oder rechtskräftig 
festgestellt ist. Ferner kann der Kunde 
Zurückbehaltungs- und Leistungsver-
weigerungsrechte nur geltend ma-
chen, falls seine Ansprüche auf die-
sem Vertragsverhältnis beruhen und 
anerkannt oder rechtskräftig festge-
stellt sind. 

§13 Haftung 
13.1 bisping & bisping haftet vertrag-
lich oder außervertraglich nur nach 
folgenden Maßgaben: 
13.2 bisping & bisping haftet für Schä-
den, die aufgrund einer vorsätzlichen 
oder grob fahrlässigen Handlung 
oder Unterlassung von bisping & 
bisping verursacht worden sind. Für 
Personenschäden aus fahrlässiger 
Pflichtverletzung haftet bisping & 
bisping unbeschränkt. bisping & 
bisping haftet für Datenverluste nur, 
soweit sie eine Pflichtverletzung trifft 
und wenn der Kunde eine tägliche Da-
tensicherung durchführt. Die Haftung 

ist auf die Höhe des Aufwandes be-
grenzt, der notwendig ist, um anhand 
vorhandener Sicherungskopien die 
verlorenen Daten des Kunden wieder-
herzustellen.  
13.3 bisping & bisping haftet für Sach- 
und Vermögensschäden, wenn diese 
auf der Verletzung einer vertragswe-
sentlichen Pflicht der bisping & 
bisping beruhen. Soweit bisping & 
bisping fahrlässig eine Pflicht verletzt, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrags über-
haupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Kunde regelmäßig 
vertraut und vertrauen darf („Kardi-
nalspflicht“), ist die Ersatzpflicht auf 
den Auftragswert begrenzt. Im An-
wendungsbereich des TKG ist die Haf-
tung gemäß § 44a TKG maximal auf 
EUR 12.500,00 je Kunde begrenzt, wo-
bei die Haftung unabhängig von der 
Schadensart gegenüber der Gesamt-
heit der Geschädigten auf maximal 
EUR 10 Millionen je schadensverursa-
chendem Ereignis begrenzt ist.  
13.4 Unberührt bleibt die Haftung von 
bisping & bisping nach dem Produkt-
haftungsgesetz sowie bei Fehlen von 
ihr zugesicherter Eigenschaften. 
13.5 bisping & bisping bedient sich 
zur Erbringung ihrer Vertragsleistung 
der Telekommunikationsnetze Drit-
ter. bisping & bisping haftet deshalb 
nicht, wenn sie ihre Vertragsleistun-
gen deshalb nicht erbringen kann, 
weil diese Dritten bisping & bisping 
die Übertragungswege nicht oder 
nicht ordnungsgemäß zur Verfügung 
stellen. Ebenso haftet bisping & 
bisping nicht für Schäden, für deren 
Entstehen die Übertragungswege 
oder die technischen Einrichtungen 
von Dritten ursächlich waren. 
13.6 Soweit die Haftung nach Vorste-
hendem beschränkt oder ausge-
schlossen ist, gilt dies auch für die 
Geltendmachung von mittelbaren 
Schäden, wie insbesondere entgan-
gener Gewinn oder Produktionsaus-
fall. Vorstehendes gilt auch für die ge-

setzlichen Vertreter, Mitarbeiter, Ver-
richtungs- und Erfüllungsgehilfen der 
bisping & bisping. 
13.7 An bisping & bisping übergebene 
Ausgangsmaterialien, Muster, Daten-
träger usw. oder sonstige einge-
brachte Objekte werden mit der übli-
chen Sorgfalt behandelt. Eine über 
den Materialwert der überlassenen 
Objekte hinausgehende Haftung für 
allfällige weitere geltend gemachte, 
direkte oder indirekte Schäden wird 
ausgeschlossen. Bisping & bisping 
haftet nicht für den Verlust von Daten 
auf übergebenen Datenträgern etc. 
und deren Wiederherstellung. Weiter-
gehende Risiken hat der Auftragge-
ber ohne besondere schriftliche Ver-
einbarung selbst zu versichern bzw. 
zu tragen.  
 
§ 14 Gewährleistung 
14.1 Die gelieferten Produkte sind un-
verzüglich nach Ablieferung sorgfäl-
tig zu untersuchen. Sie gelten als ge-
nehmigt, wenn bisping & bisping 
nicht eine Mängelrüge hinsichtlich of-
fensichtlicher Mängel oder anderer 
Mängel, die bei einer unverzüglichen, 
sorgfältigen Untersuchung erkenn-
bar waren, binnen sieben Werktagen 
nach Ablieferung, oder ansonsten 
binnen sieben Werktagen nach der 
Entdeckung des Mangels oder dem 
Zeitpunkt, in dem der Mangel für den 
Kunden bei normaler Verwendung 
des Produktes ohne nähere Untersu-
chung erkennbar war, schriftlich zu-
gegangen ist. 
14.2 Mängel an einem Teil der gelie-
ferten Ware berechtigen nicht zur Be-
anstandung der gesamten Lieferung, 
es sei denn, dass der übrige Teil der 
Lieferung für den Kunden ohne Inte-
resse ist. Bei Beanstandungen und 
Rügen müssen bisping & bisping 
sämtliche, zum Auftrag gehörende 
Unterlagen zur Verfügung gestellt 
werden, andernfalls ist eine sofortige 
Prüfung und Bearbeitung der Män-
gelrüge nicht gewährleistet. 
14.3 Geringfügige Abweichungen 
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vom Original können bei farbigen Re-
produktionen in allen Herstellungs-
verfahren nicht beanstandet werden. 
Dies gilt technisch bedingt ebenfalls 
für den Vergleich zwischen sonstigen 
Vorlagen, auch wenn diese vom Auf-
tragnehmer erstellt wurden - und 
dem Endprodukt. 
14.4 Aus produktionstechnischen 
Gründen können Falz-, Stanz- und Be-
schnitt-Toleranzen von bis zu 3 mm 
auftreten. Diese sind hinzunehmen 
und können nicht beanstandet wer-
den. 
14.5 Bis zu einer Höhe von 10% sind 
Mehr- oder Minderlieferungen der 
bestellten Ware hinzunehmen. Bei 
Büchern und Magazinen ist eine 
Mehr- oder Minderlieferung von bis 
zu 5% hinzunehmen. Dazu gehören 
unter anderem Anlaufbögen, Einricht-
exemplare weiterverarbeitender Ma-
schinen, Makulatur sowie produkti-
onsbedingter Verschnitt der oberen 
und unteren Bögen, die nicht aussor-
tiert werden. 
14.6 Die Gewährleistungsansprüche 
des Kunden verjähren nach Ablauf ei-
nes Jahres ab dem gesetzlichen Ver-
jährungsbeginn.  
 
§ 15 Urheberrecht und Nutzungs-
rechte 
15.1 Alle Entwürfe, Reinzeichnungen 
und sonstige Grafiken, bzw. (Text-) 
Layouts, Fotos und Internetanwen-
dungen von bisping & bisping unter-
liegen dem UrhG. Die Bestimmungen 
des UrhG gelten auch dann, wenn die 
nach §2 UrhG erforderliche Schöp-
fungshöhe nicht erreicht ist. 
15.2 Die Entwürfe und Reinzeichnun-
gen und sonstige Grafiken, bzw. 
(Text-) Layouts, Fotos und Internetan-
wendungen dürfen ohne ausdrückli-
che Einwilligung von bisping & 
bisping weder im Original noch bei 
der Reproduktion verändert werden. 
Jede Nachahmung - auch von Teilen - 
ist unzulässig. Ein Verstoß gegen 
diese Bestimmung berechtigt bisping 
& bisping, eine Vertragsstrafe in Höhe 

der doppelten vereinbarten Vergü-
tung zu verlangen. 
15.3 bisping & bisping überträgt dem 
Kunden die Nutzungsrechte gemäß 
Auftrag. Soweit nichts anderes verein-
bart ist, wird jeweils nur das einfache 
Nutzungsrecht übertragen. Eine Wei-
tergabe der Nutzungsrechte an Dritte 
bedarf der schriftlichen Vereinba-
rung. Die Nutzungsrechte gehen erst 
nach vollständiger Bezahlung des 
Entgeltes über. 
15.4 bisping & bisping hat das Recht, 
auf den Vervielfältigungsstücken als 
Urheber genannt zu werden.  
15.5. Vorschläge des Kunden oder 
seine sonstige Mitarbeit begründen 
kein Miturheberrecht. 
 
§16 Schlussbestimmungen 
16.1 Mündliche Nebenabreden beste-
hen nicht. Abweichungen von diesen 
AGB bedürfen der Schriftform. Dies 
gilt auch für den Verzicht auf die 
Schriftformklausel. Die Schriftform im 
Sinne dieser AGB erfordert - auch so-
weit sie an anderer Stelle verlangt 
wird - die eigenhändige Unterschrift 
und die Übermittlung des unter-
schriebenen Dokuments im Original. 
Die Textform ist durch die Übersen-
dung eines Telefax oder einer E-Mail 
gewahrt. 
16.2 Ist eine Bestimmung des Ver-
trags und/oder dieser Bedingungen 
ganz oder teilweise unwirksam, so 
bleibt die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen hiervon unberührt. 
Die Parteien verpflichten sich in die-
sem Fall, die unwirksame Bestim-
mung durch diejenige wirksame Be-
stimmung zu ersetzen, die dem wirt-
schaftlichen Zweck der unwirksamen 
Bestimmung am nächsten kommen. 
16.3 Für die vertraglichen Beziehun-
gen gilt ausschließlich das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluss des UN-Kaufrechts. 
16.4 Gerichtsstand für alle Streitigkei-
ten aus diesem Vertrag ist Nürnberg, 
wenn der Kunde Kaufmann, juristi-
sche Person öffentlichen Rechts oder 

öffentlich-rechtliches Sondervermö-
gen ist, im Ausland ansässig ist oder 
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthaltsort nach Vertragsab-
schluss ins Ausland verlegt. 
 
Stand: November 2012 
 


